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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/9300, Drucksache 16/10150 (Ergänzung) 

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Kommunales 

Bericht über das Ergebnis der Beratungen des 

Innenausschusses 

Votum 

Der Einzelplan 03 wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses angenommen. 





Bericht 

A Allgemeines 

Der Gesetzentwurf über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein
Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) - Drucksache 16/9300 - wur
de vom Plenum nach 1. Lesung am 3. September 2015 an den Haushalts- und Finanzaus
schuss - federführend - sowie an die zuständigen Fachausschüsse zur Beratung überwie
sen. Am 12. November 2015 ist der Gesetzentwurf durch die Ergänzung Drucksache 
16/10150 geändert worden. 

B Beratungen 

Der Einzelplan 03 wurde vom Innenausschuss in dessen Sitzungen am 24. September, 
29. Oktober und 19. November 2015 beraten. Die als Drucksache 16/10150 hinzugekomme
ne Ergänzungsvorlage der Landesregierung wurde in die Beratungen mit einbezogen, eben
so die Vorlagen 16/3185, 16/3376 sowie 16/3394. 

Die abschließende Beratung und Abstimmung fand in der Sitzung am 19. November 2015 
statt. 

C Anträge der Fraktionen 

Der aus der Anlage ersichtliche eine Änderungsantrag der Fraktionen zu Einzelplan 03 wur
de im Fachausschuss in der Sitzung am 19. November 2015 zur Beratung und Abstimmung 
gestellt. 

Zu der Begründung der Antrag stellenden Fraktionen sowie dem Abstimmungsergebnis im 
Einzelnen wird auf die Anlage verwiesen. Der Änderungsantrag fand die erforderliche Mehr
heit. 

o Gesamtabstimmung 

Bei der Abstimmung über den Einzelplan 03 in der zuvor geänderten Fassung sprach sich 
der Ausschuss mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und PIRATEN und bei Enthaltung der Fraktion 
der FDP für dessen Annahme aus. 

Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlage 





Ifd. Nr. 
Antrag der 

des An-
trags 

Fraktion/en 

1 SPD 
GRÜNE 

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 03 
zum Haushaltsgesetz 2016 

Personalhaushalt 

Antrag 

Kapitel 03 010 Ministerium 
Titel 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 

Beamten, Richterinnen und Richter 

Erhöhung des Baransatzes 

2016 Ansatz It. HH 2015 
von 40.265.700 Euro 34.941.100 Euro 
um 305.600 Euro 
auf 40.571.300 Euro 

Erhöhung der Planstellenzahl 

Von 7 Bes. Gr. A 13 Kriminalrat/Kriminalrätin 
Polizeirat/Polizeirätin 
RegierungsratiRegierungsrätin 

Um 1 Bes. Gr. A 13 Kriminalrat/Kriminalrätin 
Polizeirat/Polizeirätin 
Reg ieru ng sratiReg ieru ng sräti n 

Auf 8 Bes. Gr. A 13 Kriminalrat/Kriminalrätin 
Polizeirat/Polizeirätin 
RegierungsratiRegierungsrätin 

Von 156 Bes. Gr. A 11 
Um 5 Bes. Gr. A 11 

Auf 161 Bes. Gr. A 11 

Abstimmungsergebnis 

angenommen 

SPD ja 
CDU nein 
GRÜNE ja 
FDP Enthaltung 
PIRATEN ja 



Begründung: 

Für die Aussteigerproramme im Rechtsextremismus und im Islamismus sind 
insgesamt 6 Stellen für weibliche Betreuerinnen erforderlich; davon 1 Stelle hD 
und 3 Stellen gD für das Aussteigerproramm Islam ismus, 2 Stellen gD für das 
Programm Rechtsextremismus. Bislang gibt es für die beiden Aussteigerpro
gramme je nur eine Stelle, die mit einer Frau besetzt ist. Damit lässt sich vor al
lem keine aktive Ansprache von potentiellen Klientinnen realisieren. 
Das Aussteigerprogramm Rechtsextremismus läuft im VS NRW seit 2001 und 
hat sich nach einer unabhängigen wissenschaftlichen Evaluation im Jahr 
2014/2015 bewährt. Das Aussteigerprogramm Islamismus läuft seit Oktober 
2014 und basiert in seinen Grundsätzen auf dem Konzept des Programms 
Rechtsextremismus. Beide Programme sind erfolgreich und dringend erforder
lich. Für den weiteren Ausbau in NRW ist es notwendig, den Ausstieg von 
Frauen stärker in den Konzepten der Programme zu berücksichtigen. 


